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§ 3 ÄsthOpG Begriffsbestimmungen
 ÄsthOpG - Durchführung von ästhetischen Behandlungen und Operationen

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 24.08.2018

1. (1)Im Sinne dieses Bundesgesetzes bedeuten die Begriffe:

1. 1.„Ästhetische Operation“ (ästhetische Chirurgie, ästhetisch-chirurgischer Eingriff, kosmetische Chirurgie,

kosmetische Operation, Schönheitschirurgie, Schönheitsoperation): eine operativ-chirurgische Behandlung

zur Herbeiführung einer subjektiv wahrgenommenen Verbesserung des optischen Aussehens oder der

Verschönerung des menschlichen Körpers oder der ästhetischen Veränderung des körperlichen Aussehens

einschließlich der Behandlung altersbedingter äußerlicher Veränderungen des Körpers ohne medizinische

Indikation;

2. 2.„Ästhetische Behandlung“: eine Behandlung mit anderen als operativ-chirurgischen Methoden wie

insbesondere mittels Arzneimitteln und minimal-invasiver Methoden zur Herbeiführung einer subjektiv

wahrgenommenen Verbesserung des optischen Aussehens oder der Verschönerung des menschlichen

Körpers oder der ästhetischen Veränderung des körperlichen Aussehens einschließlich der Behandlung

altersbedingter äußerlicher Veränderungen des Körpers ohne medizinische Indikation;

3. 3.„Eingriff“: eine ästhetische Operation;

4. 4.„Medizinische Indikation“: ein auf aktuellen medizinisch-wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhender

Grund, eine ästhetische Behandlung oder Operation durchzuführen. Sie liegt vor, wenn die ästhetische

Behandlung oder Operation unter Berücksichtigung der Lebensverhältnisse der Patientin (des Patienten)

nach objektiven Kriterien notwendig ist, um Lebensgefahr oder die Gefahr einer Beeinträchtigung des

Gesundheitszustands der Patientin (des Patienten) abzuwenden oder einen anatomischen oder

funktionellen Krankheitszustand zu beseitigen und die Gefahr oder der Krankheitszustand nicht auf eine

gelindere für die Patientin (den Patienten) zumutbare Weise abgewendet oder beseitigt werden kann.

2. (2)Die Tätigkeiten des Piercens und Tätowierens fallen nicht unter die Begriffe „ästhetische Operation“,

„ästhetische Behandlung“ und „Eingriff“ gemäß Abs. 1 Z 1 bis 3.
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